
Nichtvermdgensschaden im ungarischeri 
PriVatrecht. 

I. 

1. Die Erfahrungen der Kriegszeiten und der Nachkriegs- 
zeiten brachten die Anpassungsfühigkeit des ungeschriebenen 
ungarischen Gewohnlieitsrechtes eigentümlicherweise eben in 
soichen Fragen ans Tageslicht, die man- sonst als besonders 
geeign-et betrachtet die Notwendigkeit eines - Gesetzbuches zu 
erweisen. 

Wie vor dém Kriege die anfangs unklare Lehre der ausser- 
büchlichen Gutgldubigk-eit bei den Erwerb und der Belastung 
der Liegenschaften, l ) so wurden spdter auch die Rechtsmaterien 
cler Unerschwinglichkeit der vertraglichen Sachlieferungen, 2 ) 
ferner der inhaltlichen Verü.nderung der Geldschuld infolge der 
Geldentwertun g') niclit in Gesefzen, sondern vor allem in der 

. r.ichterlichen Praxis angeschnitten und daselbst wenigstens in 
ihren l:lauptzügen auch befriedigend gelöst.  

Ahnlich breiten und erweitern sich schon seit mehr als 
einem Jahrzehnt die Rechtssdtze über den Nichtvermögens- 
schaden ebenfalls in einer Richtung, die erst schüchtern, dann 
immer fester richterliche Entscheidungén angaben. 

Vgl. mein Ungarisches Privatreclit (Berlin, Gri.iyter. 1921., 1923). 
Bd. 11. S. 18 ff. 

Die Praxis nennt sic wirtschaftliche Unmöglichkeit. Sie rief eine 
reiche Fachzeitschriftsdebatte hervor, deren Zusammenfassung am besten 
bei Szladits: Magánjogi Döntvénytár Bd. XV, Na. 48, 89 und Bd. XVI, No. 59 
zu finden ist. 	 . 

Die Praxis spricht bestándig von der „Valorisation der Geldschuld". 
.letzt liegt aber schon - ein GA XXXIX, 1923. vor, der teilweise auch diese 
1~rage Ibsen will. 	 . 
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Am Anfang der neucren Periode des ungarischen Privat-
rcchts, den man in das Jahr 1848 verlegen darf, zeigt dieser 
Rechtsstoff, wie so mancher andere auch, i m ersten Augenblick 
einen gewissen Rückschritt, der jedoch zugleich mit den Nebeln 
des übertriebenen Nachahmens fremder Rechtsgedanken bald 
verschwindet and einer bewussten, zwar westlich orientierten, 
doch zugleich auch die eigentümlichen ungarischen Verhdlt-
nisse scharf im Auge beltaltenden nationalen Entwicklung 
Platz gibt. 

Das vormürzliche ungarische Privatrecht wies nümlich —  
'vie dies bei seiner Verquickung mit dem damaligen öffentlichem 
Recht Ungarns selbstverstü.ndlich war — zahireiche Fdlle der 
gesetzlichen Bussepflicht auf, 4) welche neben der strafrechtli-
chen auch noch eine privatrechtliche Tendenz enthielten, nüm-
lich mittelbar den Ersatz des Nichtvermögensschadens zu er-
wirken.') 

Die Kodifikation des ungarischen Strafgesetzbuches Hess 
nun diese letztere Tendenz ganz beiseite and die Folge davon 
war eine ziemlich lange andauernde Weigerung der Praxis 
jeden Nichtvermögensschaden anzuerkennen. 

2. Dies war auch nicht gut anders möglich, denn obzwar 
die weitherzige Fassung des in der Praxis damals vielfach in 
hohem Ansehn gestandenen ÖBGB") auch die Erstattung des 
Nichtvermögensschadens ermöglicht hdtte, hielt sick die herr-
schende Lehre dennoch strong daran, class der Vermögenswert, 
oder doch die Rtickfiihrbarkeit auf einen Vermögenswert ein 
Kriterium des Forderungsrechtes sei, 7 ) weshalb die Ausglei-
chung nichtvermögensrechtlicher Nachteile als dem Begriffe 
der Forderung widersprechend erschien. 

4 ) Besonders bei den actiones maioris potentiae usw. Vgl. Frank: 
Közigazság törvénye 358-370. Grosschmid: Fejezetek Bd. i, S. 761. Reiner 
(im ung. Fodor'schen Privatrecht) Bd. Ill, S. 854 ff. Meszlény: • (in der 
Abhandlung „Ober den Rechtsschutz der Nichtvermögensinteressen") Pri-
vatrechtpolitische Studien (ung. Budapest, 1901) S. 36-71, dana daselbst 
S. 29-34. 

°') Reiner a. a. O. G. A. V. 1878 kennt die privatrechtliche Busse nicht 
§§ 1293, 1295 (alter Fassung). 
So noch sehr scharf Sághy: Allg. Lehrer des Schuldrechts (ung.). 

Budapest, 1877, S. 106, p. 5, wo dies als ein Kriterium der schuldrechtlichen 
Leistung angesprochen wird. 
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. 	Diese einem dogmatisch strarren idealismus entsprossene 
Auffassung, die man wohl füglich als Übertreibung einer an sich 
richtigen naturrechtlichen Lehre von der Inkommensurabiliait 
der idealen und der subjektiven Rechte des Vermögensrechts 

. bezeichnen kann, wurde langsam só allgemein und durchdrang 
das Rechtsbewusstsein so tief, dass man auch noch so spat als 
1918 in obergerichtlichen Entscheidungen Satze findet, laut denen 
„die richterliche Praxis den Nichtverrnögensschaden blos in dem 
Falle als zuurteilbar anerkennt, wenn das verletzte moralische 
Interesse zugleich geeignet ist Vermögensschaden zu verursa-
chen".8) . 

Trotzdem diese Entscheidung schon in einem Zeitpunkte 
erbracht wurde, in dem bereits die unten behandelten gesetzli ,  
chen Vorsch riften") eine viel. freiere Entwicklung erm,öglichten, 
darf man sie dennoch nicht wörtlich nehmen. Die seit 1867 
stetig fortschreitende und sich erweiternde Anerkennung des 
Persönlichkeitsrechtes' °) brachte' mannigfaltige, zwar offenkun- 
dige, doch von dem .Vermögen so weit abliegende Rechtsver- 
letzwngen zu Tage, die früher oder spater zu einer Neubegrün- 
dung des Schadenbegriffes führen müssen und das Beharren 
bei der Ausschliesslichkett des Vermögensschadens auch jetzt 
schon unmöglich machen. 	. 

Besonders augenfliilige B:eschlidigungen der weiblichen. 
und der Berufsehre: Notzucht, 11 ) Verfiihrung,12 ) Missbrauch des 
Abhlingigkeitsverhaltnisses gegenüber weiblichen Dienstboten 
und sonstigen Angestellten,") ferner gegeniiber der geistigen, 
bezw: moralischen Überlegenheit d es Verletzers anvertrauten 
Mlidchen,") öffentlich veriibte ICreditschadigungen,") i.iberflüs' 

8 ) K 1.918 P 1435 M j i Dt XII  S 244 F 166. 
0) Besonders GA XIV. 1 914 und die spiteren ihn eranzenden Gesetze 

vgl. weiter. 
10 ) Vgl. mein Ungarisches Privatrecht Bd. i, S. VII. 
") Mji DT IV F 140 das. VI 331 F 191 K 1912 P III 757. Behaupten 

dessen, da.ss der Verietz.er mit dem IVUdchen geschlechtlichen Verkehr ha.tte 
KO i DT VII 69 F 42 usw. 

Mji Ot XV 103 F 70 K 1921 P iII 3257 u. v. a. 
MjiDtXI4F3. 
ZZhnarzt gegeni.iber einer 1.6-jdiurigen Gratispatientin K 191.8 P  III  

1.80 Ü. L. 1.91.8/No. 19. 
16) Zwar ablehnend Mji Dt IX 209 F 204 K 1914 P VIII 4811, 
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sigerweise verletzende hamische Kritiken") artistischer Leistun- 
gen, eigenmdchtige Anderungen von Kunstwerkenl') u. a. m. 
gaben Anlass zu einer Reihe gerichtlicher Entscheidungen, die 
trotz mancher Ablehnungen und Schwankungen einesteils die 
privatrechtliche Anerkennung des Nichtvermögensschadens un- 
zweifelhaft erscheinen liisst, andererseits aber besonders in An- 
betracht der gleich zu erörtenden gesetzlichen Einzelvorschrif- 
ten, -die denselben Rechtsgedanken verkörpern, m. E. jetzt schon 
ar.ich dazu drtingt den letzteren nunmehr grundsátzlich test- 
zulegen. . 

3. Die richterlichen Entscheidungen, welche — vorerst 
jeder gesetzlichen Grundlage bar — die Nerstellungspflicht des 
Nichtvermögensschadens aussprachen, bezogen sich, wie aus 
dem .  Obigen ersichtlich ist, auf vorsdtzliche Verletzungen der 
weiblichen Ehre, der Berufsehre, auf vorsatzlichen Missbrauch 
eines rechtlichen oder moralischen Abhangigkeitsverhdltnisses, 
auf ebensoiche Benachteiligungen des Rechtes der freien Aus- 
i.ibung eines und zwar besonders des kiinstlerischen Berufes. 

Gesetzlich festgelegte Tatbestünde, die ei.ne Vergütung des 
Nichtvermögensschudens zur Folge haben, schiitzen dhnli.che 
Rechtsgüter. , 

So vor allem GA XLI, 1914 (§ 22, 24, 28), der die Ehren- 
beleidigung, die falsche Anklage, sowie die Verleumdung vor 
Behörden, die Beleidigung der E11re Verstorbener, die Kredit- 
schadigung aucll mit der privatrechtlichen •Folge des Ersatzes 
des Nichtvermögensschadens versieht. 

Ahnlich lauten die in das Gesetz Her den unlauteren Wett-
bewerb aufgenommenen Vorschriften, denen gemass absichtlich 
verübte und gegen den GA V, 1923 verstossende I-landlungen 
zum Ersatz auch des Nichtvermögensschadens führen, wenn 
sie auf dem Wege der Presse, der Usurpation, der Kredit- und 
Leumundschadigung, der betrieblichen Bestechung, des Ver- 
rates von Betriebsgeheimnissen erfolgen (§ 35 des angeführten 
Gesetzes). 

Allen bisher aufgezühlten gese.tzlich normierten Tatbestün- 
den gemeinsam ist, dass eine strafbare Hundlung vorliegt. 

Mji Dt XII 262 K 1918 P II 1747 usw. 
Z. B. PortrStbilder Mji Dt X 258 F 154 K 1915  tv)  II 3880. 
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Dasselbe etwas dusserliche Kennzeichen gilt auch für die 
zahlreichen, in das Autorgesetz . (GA LIV, 1921) aufgenommenen 
Usurpationen des Urheberrechts. Hierbei bleibt es gleichgültig, 
ob sich diese auf Schrift- (18), Ton- (48), Bilder- und  Skulptur-
werke (§ 65), Fotografien (§ 71), Fonogramme, Kinowerke (§ 73) 
beziehen, ferner, ob sie vorsützlich oder blos fahrldssig verübt 
warden (18) .  

Dass aber die formale Kriminalisierung der hier in Frage 
stehenden Tatbestdnde keinesfalls zugleich als ein materielles 
Kriterium der gesetzlichen Erstattungspflicht des Nichtvermö-
gensschadens zu betrachten ist, erhellt nicht blos aus dem letzt- 
anbeführten Gesetz selbst, das alle Verübungsarten der Usur-
pation sozusagen mit auffdliigcr Absichtlichkeit auch noch ein- 
zeln- mit der erwdhnten Foige versieht — vgl. besonders die 
§§ 18, 19, 22, 23, 48, 57, 58, 65, 71, 73 des besprochenen Ge-
setzes — die' eine restrictive Auslegung geradézu ausschliessen, 
sondern es erhellt noch einmal aus den schon angeführten 
gerichtlichen Entscheidungen, sodann aber únzweifelhaft auch 
aus anderen Gesetzesvorschriften. 

GA XIV, 1914 '§ 39 Absatz 3 enthdlt nümlieh den für 
unseren Rechtsstoff sehr bemerkenswerten Grundsatz, dass der 
durch eine ant dem Wege der Presse erfolgte Veröti`entlichung 
verursachte Nichtvermögensschaden auch dann zu vergüten, 
bezw. class eine entsprechende privatrechtliche Geldbusse auch 
dann zu entri.chten ist, wenn die Verötfentlichung den Tat-. 
be-stand einer straf,baren Hándlu.ng nicht verwirklicht hatte. 

Obzwar_der erste Absatz des angeführten etwas zu all-
gemein gehalten ist, da er ohne jede weitere Finschrdnkung die 
Frstattungspflicht des Schadens. vorsieht, der sich aus einer auf 
dem Wege der Presse erfolgten Veröffentlichung ergab, kann 
m. E.  fiber die bier in Frage stehenden Tatbestdnde dennoch 
kein Zweifel herrschen. 

Der Abschnitt des angeführten Gesetzes, dem der § 39 
eingefügt wurde, trdgt ,  die Aufschrift „pressrechtliche I -laftung". 
Und § 32, der erste § desselben betont als nauptmotiv des gan- 
zen Abschnittes die auf dem Wege der Presse verübten Ver- 
brechen, Vergehen und  Obertretungen, dann noch einmal zusam- 
mcnfassend die „Strafhandlungen". Mit einem Wort der ange- 
führte Absatz 1, des § 39 ist auf Strafhandlungen, Absatz 3. bin- 
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gegen auch auf sonstige widerrechtliche Veröffentlichungen 
anzuwenden. 

Im ersten Augenblick scheint es eigentlich ganz überflüssig 
dies noch besonders hervorzuheben. Dass dies dennoch erfolgt, 
hat seinen Grund darin, dass der erste Absatz des § 39 ohne 
Betonung dieses Zusammenhanges leicht auf jeden durch Press-
veröffentlichung erfolgten Schaden angewendet werden könnte,' s ) 
was auch die nicht widerrechtlich erfolgten Veröffentlichungen 
in den Umkreis der Erstattungspflicht des Vermögensschadens 
and des Nichtvermögensschadens einbeziehen würde. 

Dies ist selbstversttindlich ganz ausgeschlossen. Es muss 
daher betont werden, dass, obzwar die angeführten Rechtssütze 
des 5 39 GA XIV, 1914 die grundsdtzliche Unabhdngigkeit der 
Erstattung des Nichtvermögensschadens von der Strafbarkeit 
der denselben verursachenden Handlung aussprcchen, sie sonst 
keine Abweichung von den aligemeinen Voraussetzungen dieser 
gesetzlich festgelegten Pflicht enthalten, demiiach auch nicht 
davon absehen, doss die den Nichtvermögensschaden verursa-
chende Handlung, wenn ouch keine Strafhandlung, so dock 
wenigstens eine i.m privatrechtlichen Sinne verbotene Handlung 
verwirklichen muss.') 

Von dem Standpunkte der gesetzlichen Erstattungspflicht 
des Nichtvermögensschadens aus ist es daher blosser Zufall, 
wenn GA XIX, 1915 die Verletzung der gegenüber der Behörde 
eingegangenen Vertragspflicht bei Kriegslieferungen erst krimi- 

. nalisiert (§§ 1-5). and sie erst dann auch (.§ 17)  mit der Ver-
g-  itungspflicht des durch die Strafhandlung verursachten „gan-
zen Schadens" — belastet — „den Nichtvermögensschaden, 
dessen Geldwert das Gericht Hach freiem Ermessen bestimmt, 
mitinbegriffen". 

Was diese B.elastung verursacht, ist nicht die Strafhand-
lung, sondern die überaus grosse Wichtigkeit des verletzten 
oder geführdeten staatlichen Interesses. 

Der jetzt behandelte Tatbestand liegt schon an der Grenze 

18 ) Absatz 1 lautet: „Der Vertetzte kann ausser der trstattung des 
durch die Pressveröffentlichung verursachten Verrnögensschadens — soweit 
dies in Anbetracht der Umstnde des Falles der Billigkeit entspricht — tür 
seinen Nichtvermögensschaden eine entsprechende Geldbusse iordern." 

' 9) Vgl. mein Ungarisches Privatrecht Bd. I, S. 147 ff. 
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des Privat- und öffentlichen Rechts, seine Eigentürnlichkeiten 
können daher keincswegs Nos durch das erstere bestinlmt wer- 
d.en. Doch gibt er uns eben durch die Wichtigkeit des verletzten, 
bezw. geführdeten Interesses, die auch die privatrechtliche Straf- 
folge der gesetzlichen Erstattungspflicht des Nichtvermögens- 
schadens nötig macht und begründet, einen nicht misszuver- 
stehenden Fingerzeig, wie und wo die grundsdtzliche Lösung der 
uns hie"' interessierenden privatrechtlichen Frage zu finden ist. 

Hiervon welter unten. 
Die angeführten gérichtlichen und gesetzlichen Tatbe-, 

stünde stellen uns '-v -or die unabwendliché Frage,  ob sie Nos 
eine zufüllige Anhüufung innerli.ch sonst nicht verbundener 
Faille bedeuten, oder vielmehr die halb unbewussten Ausserungen .  
eines sick in dem ungarischen .Privatrecht erst jetzt zu Worte 
meldenden Grundsatzes sind? 

Schon der Urnstand, dass das Gesetz gleich die ersten 
schiichternen Anregungen der Praxis so bereitwillig anerkannt 
und entwickelt hatte, dass dies innerhalb kurzer Zeit auf ver- 
schiedenen Gebieten des Rechts zúgléich erfolgt ist; was  ja in 
dem an privatrechtlichen Gesetzen nicht überreichen Ungarn 
auffüllig erscheint, legt den Gedanken nahe, dass es sich hier 
nicht um blossen Zufall, sondern um die immer mehr -  vordrin- 
gende und bewusst wérdende Verkörperung und Entwicklung' 
eines im modernen neueren ungarischen Privatrecht bis nun 
nicht, oder dock nicht gehörig zum Ausdruck gelangten Grund- 
satzes handelt. 

Dieser ist wohl am besten den etwaigen Ahnlichkeiten, 
oder Gleichartigkeiten. der entschiedenen, bezw. gesetzlich 
geregelten Fülle zu entnehmen. Und  mar umso mehr, da ja 
schon die bisherige Regelung gewisse Tatbestünde, wie zum 
Beispiel die Schadensverursachung durch Veröffentlichungen • 
der Presse ausdrúcklich der formalen .Kennzelchen entkleidet 
und sie auch dann zu Grundlagen der gesetzlichen Erstattung 
des Nichtvermögensschadens stempelt, «jenn sie keine Straf-
handlungen verwirklichen. 20 ) 

Das gesetzliché Abstellen auf, materielle Kennzeichen, 
sowie der auch in den gerichtlich entschiedenen rüllen klar 

20) V;l. GA XIV, 1914 S  39. Absatz 3, 



82 

zu Tage tretende Cedankc, dass es sich hier urn eine dem Pri- 
vatrecht cntnommene allgem.Line Pflicht handelt,' 1 ) «•ürden 
selbst dann auf einen in FnttixTicklung begriffenen, sich zusehends 
erweiternden Tatbestandskreis deuten, wenn den oben ange- 
führten gesetzlich fundierten cder nicht -fundierten Tatbestünden 
dies bestü.tigende gemeinsame Züge nicht zu entnehmen 
würen. 

Nun sind aber die letzteren m. I. ganz áugenfüllig und 
unverkennbar. 

Handelt es sich ja in alien hier besprochenen Fallen um 
privatrechtlich verbotene und entweder voz-satzlichh oder dock 
fahrlassi.g' verübte Handlungen, die einen gewissen in dem. 
modernen Recht sorgfaltigst gehüteten und umschriebenen • 
Rechtskreis sehmalern. 

Und zwar den. Rechtskreis, der sick von der persönlichen 
Unverietzbarkeit und Seibstbestimrnung, bis zur Bends-  und 
Geschlechtsehre, von dem guten Leumund und der ungestörten 
Anerkennung der Zeitgenossen, Ms  zur Unantastbarkeit der 
Geisteserzeugnisse erstreckt. Mit anderen Worten es sind die 
in der Neuzeit zu gesteigerter Anerkennung gelangt.en Bezeich- 
nungs-, Bestimmungs- und Schutzrechte, deren_ Schadigung 
besonders empfendliche Rechtsgiiter verletzt und demzufolge 
cluck  mit der neuesten und subtilsten Nachteilsfolge der vér- 
botc-nen Handlungen: mit der gesetzlichen Anerkennung und 
der Vergütungspflicht des durch die Verletzung angericltteten 
idealen Schadens versehen wird.   

Alle bis nun anerkannten Fülle des Nichtvermögens- 
schadéns sind, so weit man sie zu überblicken vermag, 
vorsatzlich, oder fahrlüssig verübte und gegen Ausstrah- 
lungen des Persönlichkeitsrechtes gerichtete ver- 
botene Handlungen. 29) .  

Selbst die Verletzung der Kriegslieferungsvertrüge, die 
wegen ihrer öffentlichrechtlichen Natur einigermassen ausser- 

21 Der Gedanke ist sozusagen alien Entscheidungen zu entnehmen. 
So z. B. Mji Dt XV 103 F 70 lK 1921 P III 3257: .,der allgemeinen richter- 
lichen Praxis entsprechend ist zwar der Mann, c,-eicher_ ein unberührtes 
Mddchen durch Eheversprechen, demnach Verführerng iL- rcr Jungfrüulichkeit 
beraubt, zurn Ersátze des Schadens verpflichtet, dcch . . ." usw. _ 

22) Vgl. mein Ungarisches Privatrecht Bd, I, 163, 
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Kalb unserer gage zu liegen scheint, bedeutet eigentlich die 
privatrechtliche Folge dessen, dass durch sie die Grundlage 
jedes Persönlichkeitsrechtes, das ungestörte Bestehen und die 
ungestörte Kraftentwicklung, wenn man will: das Persönlich-
keitsrecht des Staates geführdet erscheint. 

Und lass es sich bei der Geführdung des letzteren ,um 
ühnliche privatrechtliche Folgen handelt, wie bei der gesetzli-
chen Pflicht der Erstattung des Nichtvermögensschadens, ist 
auch jenen Vorsehriften zu entnehmen, die im GA, XVIII, 1915 
und XLIII, 1921 den Vaterlandsverrat zugleich mit der Wirkung 
bekleiden, dass der Titer „als Vergütung des •aus seiner Hand-. 
lung sich ergebenden Schadens, Verletzung und sonstiger Nach-
teile, ohne Rücksicht auf die Höhe desselben und darauf, ob er 
auch tatsdchlich eingetreten ist — mit seinem inlündischen Ver-
mögen in der Weise haftet, dass es durch die Verübung der 
Strafhandlung kraft Gese.tzes auf den Staat übergeht (GA XVIII, 
1915. § 2 und bei Fideikomissliegenschaften 5 2, GA XLIII, 1921)." 

Ohne Zweifel liegen die an letzter und vorletzter Stelle 
angeführten. -Vorschriften schon jenseits der Grenze des Privat-
rechts und der- privatrechtlichen Erstattungspflicht des idealen 
Schadens. Doch kann auch ihnen entnommen werden ;  dass 
selbst dort, WO sich der Grundgedanke dieser Erstattungspflicht 
schon zu einer mehr-minder öffentlich rechtlichen capitis demi_- 
nutio, zu der Verminderung der vermögensrechtlichen Rechts- 
fdhigkeit verdichtet hat, noch immer, wenn auch selbstverstünd-
lich in bedeutend verstürktem Masse jenes Prinzip waltet, das 
auch unsere Frage beherrscht, nümlich, dass die verbotene 
Schüdigung und Geführdung der wichtigsten idealen Interessen 
privatrechtlich in Benachteiligungen des Táters ausklingt, die 
der Erstattung des Geldwertes des idealen Schadens überaus 
nahe stehen, ja eigentlich blos eine höhere State dieser Erstat-
tungspflicht bedeuten. 

6. Alles in allem ist daher der Standpunkt des ungarischen 
Privatrechts noch weit davon entfernt den Grundsatz des 5 885 
des letzten Entwurfes des ungarischen bürgerlichen Gesetz-
buches schon heute als geltendes Recht anzuerkennen. 

EUG geht nümlich weit fiber die Verletzungen des Per-
sönlichkeitsrechts hinaus, indem er vorschreibt: „Wer aus vor-
sützlich oder grab fah-rlüssig verübter verbotener Handlung, 
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oder Pflichtverletzung zum Ersatz des Scharlens verhalten ist, 
hat, soweit dies in Anbetracht der Umstünde des Falles der.  
Billigkeit entspricht, truth für den Nichtvermögensschaden des 
Verletzten Geldentschüidigung (Busse) zu zahlen". 

Weder gerichtliche Praxis, noch gesetzliche Vorschriften - `) 
geben in der Gegenwart eine G-undlage dazu, verbotene hand-
lungen, die bibs Vermögensrechte betreffen, oder sonst ausser-
halb des' Kreises des Persönlichkeitsrechts liegen, auch mit den 
Folgen der Frstattung des Nichtvermögensschadens zu ver-
sehen. Die Beschddigung, oder der Diebstahl eines Rubensbildes 
kann heute nicht auch zu einer Geldbusse führen, mag sie deco 
beschüdigten Sammler noch so grosses Leid vielleicht sogar 
eine Gmütskrankbeit verursacht haben. Die Verwirklichung 
•eines Ehescheidungsgrundes hat wohl die Lösung der Ehe zur 
Folge,') ist auch mit dem Verlust aller eherechtlichen Vor-
teile:`') .der gesetzlichen Forderung des ehelichen Unterhaltes, 
des Treulohnes, der Gemeinerrungenschaft verbunden, dock zur 
Erstattung des hiedurch verursachten Nichtvermögensschadens, 
ja selbst zur Frstattung des lurch sic verursachten Vermögens-
schadens 2") führt sie ebensowenig, wie etwa der unbegründete 
Rücktritt von einem Verlöbnis zu den englisch-rechtlichen Fol-
gen des breach of promise."') 

Und wenn die ungarische Praxis, die ja bei der Formulie-
rung der Rechtsütze fiber die wirtschaftliche Unerschwinglich-

. keit, die Folgen der Gel.dentwertung and die sonstigen Wirkun-
gen der massenhaften wirtschaftlichen Umwzlzungen also auf 
dem Gebiete des Schadensrechtes grosse Selbstdndigkeit betd-
tigt, von keinem einzigen Falle berichtet, in welchem als Folge 

") Die Verletzung der Kriegslieferungsvertrdge mit inbegriffen. S. obeli. 
GA XXXi, 1894 §§ 77 ff schweigen von der Schadensersatzpflicht 

and sehen blos eine Rückgabe der ehelichen Geschenke vor § 89. 
Vgl. mein Ungarisches Privatrecht Bd. i, 189 ff. 
§ 3 des Ehegesetzes schreibt eine Vergiitung der in Anbetracht der 

Ehe erfolgten Ausgaben and eine Rückgabe der Geschenke bezw. des bVer-
- tes vor. 

27) Vgl. indermaur Principles of Common Law (8-th edition) 463 „the 
jury fairly considering the grief caused by the breach, and the probable 
pecuniary and s'o c i al loss sustained by the plaintiff; but any evil motives 
of the defendant, or circumstances of aggravation e. g. seduction may he 
taken into account". 
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der Vertragsverletzung rein privatrechtlicher und vermögens-
re.chtlicher Vertröge die Erstattung des hierdurch verursachte.n 
Nichtvermögensschadens angesprochen und •zugesprochen 
wurde, so kann m. E. hieraus nicht anderes gefolgert werden, 
eels dass das ungarische Privatrecht voriöufig einen diesbezüg-
lichen Rechtssatz wedér kennt, noch auch anerkennen will. 

Andererseits ist aber die Entwicklung heute dennoch 
schon fiber jenes Stadium hinaus, das Grosschmid 28 ) und andere 
Recbtslehrer 2') vor mehr als einem Jahrzehnt noch . als den 
S tandpunkt des damals geltenden Rechts angeben mussten. 

Obzwar nümlich die Anerkennung der gesetzlichen Pflicht 
der Vergütung des . Nichtvermögensschadens stufenweise sozu-
sagen von Fall zu Fall und von Tatbestand zu Tatbestand er-
folgt, gilt dies m. E. dennoch blos • geschichtlich, nicht aber auch 
g run dsdtzlich . 

Das will besagen: das Prinzip selbst karn -und kommt in 
der Praxis und in den Gesetzen bis nun blos auf dem Wege der 
Anerkennung einzelner speziellen Tatbestdnde zur Geltung. Die 
Ahnlichkeit dieser Einzelflle aber sowie ikre unverkennbare 
Zusammengehörigkeit lüsst diese gesetzliche bezw. richterliche 
Anerkennung dock nur als die _ besonders hervorgehobenen 
Typen einer Gattung von Tatbestdnden erscheinen, deren ganzer 
Kreis Eignung hat mit den Folge der gesetzlichen Erstattungs-
lflicht auch des Nichtvermögensschadens verseken zu werden. 

. Entspricht dies aber der wirklichen Rechtslage, so muss 
man auch welter gehen und behaupten, class selbst einzeln nicht 
hervorgehobene Feille derselben Art, d. h. alle vorsötzlich, bezw. 
fahrlössig verübten verbotenen Beschcidigungen und Geführ-
dungen des Persönlichkeitsrechtes, insofern dies mit keinem 
anderen . Rechtssatz in Widerspruch - steht, grundséitzlich auch 
dann schon .mit der gesetzlichen Pflicht der Erstattung des 
Nichtvermögensschadens verbunden sind, wenn dies einem 
besonderen es anordnenden gesetzlichen Gebote, oder der sich 
in solchen Föllen noch nicht geüusserten richterlichen Praxis 
ausdrücklich nicht zu entnehmen würe. 

Ist man nzmlich einmal genötigt die gesetzlich und in 
=' fl ) a. a. O . Bd. 1, 761 . 
29) Valentin v. Kolosváry Privatrecht (ung.) L. Ausg. Bd. 1,. 204 ff,, 

13d, H, 36, Reiper a. a. O. 111, 854. usw, 
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der richterlichen Praxis anerkannten Fdlle ihrer inneren Natur 
nach als Anwendungen eines einheitlichen Grundsatzes zu erken- 
nen, was unabwendlich erscheint, so ergibt sich hieraus von 
selbst die Frage, ob die bisher anerkannten Tatbestdnde den 
ihnen innewohnenden Grundsatz schon vollstündig, oder aber 
blos teilweise zum Ausdruck bringen, ob sie daher durch Urn- 
kehrschluss einengend zu erkldren, bezw. zu béschrdnken, oder 
aber im Gegenteil zu erweitern und entwickeln sind. 

Diese Frage kehrt in dem Gewohnheitsrecht Ungarns 
naturgemdss immer wieder, so oft das Gesetz und die richter- 
liché Praxis neuartige Rechtsfolgen zur Geltung bringen. Und 
so oft sie auch wiederkehrt, muss man sie — vorausgesetzt, 
dass es sich urn kein Ausnahmerecht handelt — im Zweifel 
immer in den Sinne beantworten, dass die gesetzlich oder rich- 
terlich anerkannten Tatbestdnde blos zufdllig hervorgehobene 
Fdlle cines ullgenzeinen Grundsatzes bedeuten, duss sie daher 
entivicklungskihi.g sind. 

Diese Auffassung macht schon die unumgdngliche An- 
nahme notwendig, dass Richter und Gesetzgeber sich im Zweifel 
mit den állgemeinen Grundsdtzen des von ihnen entwickelten 
Gewohnheitsrechts in Einklang und nicht in Widerspruch setzen 
wollen. Ohne eine solche Annahme herrscht in jedem Gewohn- 
heitsrecht eine stdndige und unertrdgliche Diskrepanz des ge- 
setzten Rechts, bezw. der richterlichen Praxis einerseits und 
des nicht gesetzten Rechts andererseits.  

9. Zu demselben Resultat führt aber in unserer Frage auch 
die Beachtung der einschldgigen Vorschriften des Strafgesetzes 
(GA V, 1878) und der Strafprozessordnung (GA XXX11I, 1896). 

Das letzterwdhnte Gesetz ordnet ndmlich im § 589 an, 
dass falsche Anklage und falsche Zeugenschaft, wer immer 
auch der lldter sei, ferner die gegen die persönliche Freiheit, 
das Idausrecht, das Brief- und Telegrammgeheimnis gerichteten 
Strafhandlungen eines öffentlichen Beamten, wenn sie zur . un= 
schuldigen Verurteilung, Haft oder Untersuchungshaft fiihrten, 
zum Ersatz des vollen Vermögensschadens verpflichten. 

- Der Anspruch hat besondere prozessuale Voraussetzungen: 
die gerichtliche Feststellung dessen, dass dem Verletzten gegen- 
über dem Staat ein Entschddigungsanspruch zusteht, ferner dass 
der Schaden durch die von seiten des Justizministers zugebil- 



87 

ligte Summe nicht gedeckt ist, endlich dass sich. der Verletzte 
statt des Schadcnsersatzes nicht mit einer gesetzlich festgeleg- 
ten „ Benachteiligungssumme" begnüge. Diese seien hier blos 
erwdhnt. . .  . 

Wichtig erscheint hingegen, dass GA XXXIII, 1896 . noch 
auf den Standpunkt steht, dass dem Verletzten blos der V e r- 
m ö g e n s s c h a d e n zukomme, was gegenüber den oberwü.hn- 
ten Grundsützen einen krassen Widerspruch bedeutet. 

Zugegeben sei nun, dass das letzt angeführte Gesetz weder 
dem Staate gegcnüber, noch aber den im 5 589 angeführten 
Einzelnen gegenüber einen Anspruch auf Ersatz des Nichtver- 
mögemsschadens verleiht,1 beschrünkt es ja selbst den Ver- 
mögensschaden zugunsten des Staates auf die nach dem Gut- 
di.inken des Justizministers bestirnnite Summe .(587).  

Dies war auch der Grund dessen, dass die §5 .576-589 
der Strafprozessordnung oben nicht unter den gesetzlich gere- ,  
gelten Fülien aufgezühlt wurden,-die eine Grundlage der Erstat ,  
tung des Nichtvermögensschadens bilden.  - 
- Wie steht es aber mit der durch falsche Anklage und 

falsche Zeugenschaft, sowie mit den- von seiten eines- öffentli- 
chen Beamten durch die oberwühnten Strafhandlungen verur- 
sachten Nichtvermögensschaden? • 

Zwar ist es nach den ausdrücklichen Vorschriften des 
§ 28 GA XLI, 1914 ganz ausser Frage, dass das Verbrechen, 
sowie das Vergehen der- falschen Anklage, .ob diese nun zur 
Haft des -Verletzten führten oder nicht, zu de ssen Gunsten aucl1 
die gesetzliche Pflicht der Erstattung• des Nichtvermögens-
schadens zur Entstehung brin,gen. 

. 	Aber kann man es wirklic.h behaupten, da-ss GA XLI, 19-1.4 
§ 28 blos jene Vorschrift des § 589 der Strafprozessordnung 
ausser Kraft setzte, die sich - auf die falschc. Anklage bézog, 
es aber hinsichtlich der iibrigen in demselben § aufgezühlten 
Verbrechen und Vergehen beim Alten liess? 

Meiner festen Überzeugung nach ist dies ganz ausgeschlos- 
sen. Eine gewisse minimale Ilarmonie muss in der ganzen Ma- 
terie des Privatrechts und besonders in der der verbotenen 
Ilandlungen herrschen. Es ist unmöglich ganz en:tgegengesetzte 

a9) Zutreffend V. v. Kolosváry a. a. 0, Bd, 1, 206. ff, 
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Er.satzfolgen an den Unterschied zu knüpfen, ob die unschuldig -  
erlittene Haft auf falscher Anklage, oder aber auf falscher Zeu-  
genschaft beruhte. Is ware geradezu ein Hohn auf die Gerech-  
tigkeit im ersteren Falle laut § 28, GA XLI, 1914 auch Nicht-  
vermögensschaden zuzuteilen, im letzteren Falle aber dies mit  
der Begründung abzuweisen, dass die an zweiter Stelle ange-  

führte Gesetzesvorschrift die Strafhandlung der falschen Zeu-  

genschaft gar nicht erwühnt, dass demzufolge auf sie blos die  
alte Vorschrift des § 589 Strpr. angewendet werden di.irfe, die  
den Nichtvermögensschaden noch ausschliesst.  

Das Rechtsgefühl und besonders der Instinkt der Gerech-  
tigkeit würde sich gegen eine solche Buchstabenauslegung  
ebenso empören, wie auch gegen die Behauptung, dass eine  
falsche Anklage, ganz unabhiingig davon, ob sie auch zur Haft 
des Verletzten führte, die gesetzliche Erstattungspflicht auch 
auf den Nichtvermögensschaden erstreckt, eine falsche Zeugen- 
schaft hingegen nicht, oder etwa dagegen, dass man die erwan- 
ten Verbrechen und Vergehen, wenn sie von einer Privatperson 
verübt wurden, auch mit der trstattungspflicht des idealen 
Schadens versehe, hingegen, wenn der Titerein öffentlicher 
Beamter war, sich streng an die alte Vorschrift des § 589, GA 
XXXIII, 1896 halte und ihr entsprechénd den Nichtvermögens- 
schaden nicht zuerkenne. 

Der § 589 der Strafprozessordnung gilt .vielmehr zwar 
selbst nach Erbringung der Vorschrift des § 28 GA XLI, 191.4 
einheitlich, doch muss diese Einheitlichkeit blos auf die in dem- 
selben aufgezühlten Tatbestünde, sowie auf die prozessüalen 
Voraussetzungen des darin gewührten Anspruches beschrtinkt 
werden, die Rechtsfolgen hingegen, der Inhalt dieses Anspru- 
chés selbst muss jetzt m. E. schon dem § 28, GA XLI, 1914 ent- 
nommen werden. 

Muss man nun eine derartige innere Entwicklung des 
§ 589 der Strafprozessordnung annehmen, so beweist auch schon 
diese, dass selbst die gesetzlich ausdrücklich festgelegten Tat- 
best~nde der Erstattungspflicht des idealen Schadens nicht alle, 
sondern blos einzelne, zufüllig hervorgehobene Rille derselben 
bedeuten.  

Dies ergibt sich auch aus anderen Vorschriften des Straf-
gesetzes, 	 _ 
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Nehmen wir z. B. § 292, GA V, 1878 laut dem Mord und 
vorsützliche . Tötung auch dazu verpflichten, d.enjenigen deren 
Unterhalt den Getöteten belastete, „entsprechenden Schadens-
eratz" .zu zahlen: Der Schadenersatz kann den Umstü.nden 
gemdss bald in einer Kapitalsumme,•bald in einer Rents be- 
stimmt werden. . 

Vor Anerkennung des idealen Schadens • konnte diese 
Sum.me den letzteren selbstverstdndlich n i c.h t e n t h a 1 t e n, 
heute schon, Zwar ist eine• diesbezügliche richterliche Recht-
sprechung bis nun noch nicht veröffentiicllt, doch kann sie in 
einem Rechtssystem, das selbst Notzucht, Verführung, Miss- 
brauch der moralischen Überlegenheit, Iiinderung der freien 
.Betdtigung :eines künstlerischen oder sonstigen Berufes, und 
illoyalen Wettbewerb mit der Folge der Erstattung des Nicht- 
vermögensschadens versieht, unmöglich ausbleiben. Die hier 
aufgezühlten Strafhandlungen fallen gegenüber dem Mord und 
der vorsützlichen Tötung selbst von dem Standpunkte der pri- 
vatrechtlichen Interessenbeschddigung so leicht_ in die Wag- 
schale, dass diese Schlussfolgerung wohl keiner weiteren Worte 
bedarf. Unmöglich scheint es auch den idealen Schaden bei 
einer schweren körperlichen Verletzung zu versagen, da ja GA 
XLI, 191.4 § 28 ihn schon bei der Ehrenbeleidigung zuerkennt. 

Beispiele und Folgerungen liessen sich leicht vermehren. 
Nach dem bisher Ausgeführten erübrigt sich dies aber von selbst. 
Vielmehr scheint es nun schon angezeigt festzustellen, dass 
in dem ungarischen Privatrecht heute ausser den in der richter- 
lichen Rechtsprechung und  in den Einzelgesetzen festgelegten 
Tcitbestünden, vorausgesetzt, dass dem • keine anderen. Rechts- 
vorschriften widersprechen, auch noch die übrigen, besonders 
krassen vorsützlichen oder fuhrlüssigen Schmülerungen, Be- 
nachteiligungen und Geführdungen des Persönlichkei.tsrechts 
ind insbesondere die Benachtei.ligungen der ihm entströmenden 
Be•zeichnungs-, Bestimmungs- und Schutzrechte} 1 ) zugleich .mit 
der gesetzlichen Ptlicht der Erstattung des Vermögensschadens, 
wo dies nicht genügend erscheint, auch eine ebenfalls gesetzliche 
Erstattungspflicht des Nichtvermögensschadens zum Entstehen 
gelangen lassen. . 

3] . ) Vgl. mein Ungrisch,es .  Privatrecht Bd. (, S. 163 ff. 
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1. Die Tatbestünde, die zur gesetzlichen Erstuttungspflicht 
Iles idealen Schadens führen, sind dem.nuch gegen das Persön-
lichkeitsrecht gerichtete verbotene Nundlungen and diese Er-
stattungspflicht die subtilste privatrechtliche Folge der erwühn-
ten verbotenen Handlungen. 

ilieraus folgt, doss sowohl dos Vorliegen, als auch dos 
Mass des idealen- Schadens nach jenen Regein bestimmt werden 
miissen, die für die verbotenen Handiungen des Persönlichkeits-
rechts gelten. 

Tatsüchlich wird vor ahem das • Vorliegen eines idealen. 
Schadens erst gerichtlich überprüft and nur in dem Falle zur 
Bestimmung der Ilöhe desselben geschritten, wenn das Gericht 
es den Umstdnden des Falles and den. Anforderungen der Bil-
ligkeit gemüss entsprechend findet überhaupt eine Genugtuung 
zuzusprechen. 

Das heisst, wührend beim Vorliegen des Vermögensscha-
dens der Richter . blos zu úntersuchen hat, ob eine Verminderung 
der Vermögensgüter des Beschüdigten eingetreten ist Lind in 
diesem Falle, ohne jede weitere Schranken auch verpflichtet ist 
die Höhe des Schadens gewöhnlich mechanisch, immer jedoch 
genau dem Tatbestande entsprechend zu bemessen, hüngt die 
Entscheidung dessen, ob ein Nichtvermögensschaden überhaupt 
eingetreten ist, nicht blos von dem Vergleichen der jetzigen and 
der früheren Rechtslage . des Verletzten ab, sondern auch noch 
and hauptsüchlich sogar von der richterlichen Uberzeugung, 
lass es ungerecht wire die eingetretene Benachteiligung des 
Verletzten ohne eine entsprechende Busse, bezw. Genugtuung 
zu lassen. 

Die Anwendung der Rechtsvorschritt fiber die Erstattung 
- des Vermögensschadens- ist eine zwi.ngende Entscheidungsnorm, 
der Richter hat ihr nach Feststellung des Schadenseintritts 
unbedingt genüge zu leisten. Handelt es sick hingegen um Er-
stattung eines Nichtvermögensschadens, so hat er es erst zu 
erwcigen and nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob die Er-
stattung des Nichtvermögensschadens den Umstünden des Fal-
les and den Anforderungen der Billigkeit entspricht, Oder nicht. 



Derselbe Unterschied wiederholt sich• auch. bei der B'estim-
mung des Ausmasses des Schadenssumnae. 1st der Umfang des 
Vermögensschadens einmal gerichtlich festgelegt, wobei der 
Richter allerdings nach. den Grundsdtzen der freien Beweis-
würdigung vorgehen kann,") so bestimmt sick die Schadens-
summe aline jede weitere diskretionüre richterliche Tdtigkeit 
von selbst, das Gericht hat sie blos and muss sie auch dem 
Tatbestande ' unverdndert entnehmen. llinsichtlich des Nicht-
vermögensschadens hinge en hat der Richter wieder einmal and 
zwar immer diskretiondr vorzugehen land. nicht blos erkennend, 
sondern konstitutiv nach. freiem Frmessen and den Umstünden 
des Falles gemüss .zu bestimmen, welche Géldsumme zur Ver-
gütung des Nichtverrnögensschadens zweckdienlich ware. 

Die Erstattung des Nicht"ermögensschadens ist doper 
sowohl hinsichtlich des Vorliegens, als auch des Ausmasses dés-
selben, enders, wie bei dem Vermögensschaden") vo11 einer 
konstitutiven, bestiinmenden and .  nicht von einer Nos .deklara-
tiven, erkennenden richterlichen. T.ötigkeit abhűingig, was ein 
charakteristisches Keimzeichen der ausserhulb des strong ge-
nommenen Vermögensreclits and besonders der innerhulb des 
Persönlichkeitsrechts liegenden verbotenen Handlungen be= 
dentet.")  

: 2. Die bedingte Kausalitüt: die Ahii ingigkeit von der  

richterlichen konstitutiVen Bestimmnung des _Vorliegens and der  
Höhe des Nichtvvermögensschadens kommt sowohl in den ge-
setzlich nicht fundierten richterlichen Entscheidungen, als auch  
in den gesetzlich geregelten Fü.11en in beiden. Richtungen ganz  
klar zum Ausdruck,  

Und zwar hinsichtlich des Vorliegens des Nichtvermögens-
schadens darin, doss dos Gericht in jegem einzelnen gesetzlick  
nicht fundierten Falle erst untersucht, ob ein Tatbestand vor-
liegt, dem eine solche intensive Verletzung des Persönlichkeits-
rechtes innewohnt, die die •Erstattungspflicht begründet.' In der  

"_> 	 . 
Anders ni.n- , wenn die Nöhe der Schadenssumme dem ('atbestande 

nicht zu enlneltmen w ~ re. 	 . 	 .  
 `i" A. A. Meszlény: Kommentar des Gesetzes fiber die illoyale Kon- 

kurrenz (uiiT. Bpest, 1923.) S. 35. . 
- 9 Vgl. meine: Verbotene handlunr im Privatrecht Ong.  Bpest, 1907. 

303. S.) S. 44.   



92 

ersten Periode der einschlügigen richterlichen Entscheidungen 
gipfelt diese Frage, _trotz des Versuches mancher Untergerichte 
sich bier von den Fessein des Strafrechtes zu befreien,') darin, 
ob das Persönlichkeitsrecht auf dessen strafgesetzlich geschütz-
tern Boden beschüdigt worden sei.`i") Spdter erweitert sie sich 
aber dahin, ob es durch Missbrauch der Abli ngigkeit,"') durch 
Verursachung unberechtigter Lehördlicher Eingriffe,') oder 
sonstwie einer wenn auch nicht strafbaren, dock widerrechtli-
chen Benachteiligung teilhaftig wurde, deren Ausgleichung ent-
sprechend erscheint. 

Bei den gesetzlich normierten Fallen muss diesbezüglich 
auf die ersten Gesetzesvorschriften geachtet werden, die die 
Erstattungspflicht des Nichtvermögensschadens einfiihrten. Die 
übrigen beziehen j") sich teils ausdrücklich, teils aber. stützen sie 
sich inhaltlich auf sie; müssen daher im Zweifel auch aus ihnen 
erganzt, bezw. mit ihrer Hilfe verstanden and ausgelegt werden. 

Betrachtet man nun GA XIV, 1914, die erste gesetzliche 
Regelung des Nichtvermögensschadens aus verbotener Hand-
lung, von diesem Standpunkt aus, so ergibt sich aus der Vor-
schrift des 5 39 Absatz 1 der Grundsatz, dass Genugtuung in 
Geld in Anbetracht der Umstünde des Falles nur dann gefordert 
werden kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. 

Absatz 1 des angeführten § bestimmt die Voraussetzungen. 
der Forderung des Ersatzes überhaupt, wdhrend die Vorschrift 
fiber • die Höhé des. Schadens im Absatz 2 enthalten ist. Der 
Richter hat daher sowohl in dem Fall des infolge der Veröffent-
lichung der Presse eingetretenen Schadens, als auch in den 
iibrigen gesetzlich normierten Fdllen ouch unabhüngig and vor 
der Bestim.mung der Schadenssumme nach Frei%m Ermessen 4 ") 
zu prüfen, ob die Billigkeit einen geldlichen Ersatz des Nicht-
vermögensschadens zulűsst and erfordert. 4l ) 

3') Mji Dt IX S. 209 F 204 usw. 
314) Mji D.t IV F 140, S. 331 F 191 usw. 
';') Mji Dt XI S. 4 F 3; XII S. 137 F 109 usw. 

Mji Dt XII 224 F 166 usw. 
Z. B. GA XLI, 1914 § 28 Hsu, .  
Vgl. GA XIX 1915 § 17. 

4t) Besonders klar aus § 39, Absatz 1, GA XIV, 1914, 
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Lag mit dem Vorsatz, oder der Fahrlüssigkeit des Titers, 
oder des Hach den Vorschriften der verbotenen Handlungen 
sonst Verpflichteten: des Anst:ifters, 42) des Gehilfen,") des Ge-
schaftsherrn 44) konkurrierende vorsatzliche - oder fahrlassige 
Tdtigkeit des Verletzten,''). vor, oder eine ihrem Gewichte nach 
ganz .geringfügige Verletzung des Persönlichkeitsrechtes, 46 ) ein 
besonders auffallender Unterschied der Vermögenslage des 
Taters and des Verletzten, 4 ) eine effenkundige Unorieintiertheit 
des Titers bei der Verübung, 4`) oder sonstige dies bewirkende 
Umstande des Falles, 4") so - können sie zu dem Ergebnis führen, 
ilnd zwar trotz Vorliegens der persönlichkeitsrechtlichen Be-
nachteiligung and trotzdem kein Tatbestand erwiesen wurde, 
der sei es von strafrechtlichen,'") sei es von privatrechtlichen 
Standpunkte aus") den sonstig€n Wegfall der Erstattungspflicht 
begründen wurde; — dass der Richter den Nichtvermögens-
schaden dennoch nicht zuurteilt, weil er dies den Umstünden 
des Falles gemüss als unbillig erachten müsste. 

Dass der Richter auch bei der Bestimmung des Schadens-
summe, selbst dann, wenn er schon zu der Entscheidung gelangt 

42 ) So ausdrücklich GA V, 1923 § 33 eadem ratione wohl auch auf, alle 
übrigen 

 
gesetzlich :normierten Fülle an7uwenden. 

4 ') GA V, -  1923 § 33. Vgl.- auch meine Verbotene Handlung im Privat- 
re-cht S. 52 ff. 	 - 

Besonders GA XIX, 1915 § 17, Eigentümer der Druckerei, in wel-
cher das betreffende Pressprodukt veröffentlicht wurde, Herausgeber GA 
XIV, 1914 § 40, wenn auch Korporation, sonstige juristische Person oder 
Gesellscüaft § 42 GA XIV, 1914 usw. 

Etwa Einwilligung der Verfiihrten in ein geschlechtliches Ve .rüdlt- 
nis, nachdem sie genotzüchtigt wurde K 1922 P III 3257 Mji Dt XV 103 F 70. 
Alierdings nur dann, wenn die Verletzte nicht der moralischen Überlegenheit 
des Verletzters anvertraut. war, nicht aber, wenn die l6=jührige Gratispatien- 
tin des Zahnarztes der Verführung nicht widerstanden hatte Mji Dt XiI 137 
F 109 K P ii1, 180/1918 usw. 

Etwa eine Karrikatur eines Politikers oder Künstlers usw. 
Arg. GA XIV, 1914 § 39, Absatz 2. 

48). Bezw. Geringfiigigkeit der Fahrlüssigkeit oder Unzulánglichkeit 
der Absicht. 

49 ) Etwa iVl,assenpsychose in der - Zeit von Revolutionen oder Proleta- 
rierdiktatur usw. 

50). Unzurechnungsfiihigkeit, Notstand, Zwang usw. 
61 ) Z. B. oneroser Erwerb des haftenden Vérmögenswertes GA, XIX, 

1915 § 19 (bei Kriegslieferi.mgsvertrügen). 



94 

ist, dass die Billigkeit den Ersatz des Nichtvermögensschadens 
erfordere, noch einmal, and abermals konstitutiv zu bestimmen 
Babe, welche Summe den Nichtvermögensschaden zweckdien-
lich ausgleiche, folgt aus den Vorschriften, die die Bestimmung 
der Ilöhe des Nichtvermögensschadens der Billigkeit,1 den 
gesamten Urnstanden and auch den VermögensverNiltnissen 
der Parteien, ' 3 ) oder aber dem besonders betonten freien Er-
messen des Gerichtes anheimstellen. ' 4 ) 

Mit einem Wort die ungarische gerichtliche Praxis and die 
g.eset2lich besonders normierten Tatbestünde machen einmal 
die Bestimmung dessen, ob eine derartig intensive Verletzung 
des Persönlichkeitsrechts vorliegt, die einen Ersatz des idealen 
Schadens iiberhaupt erforderlich and nötig macht, sodann aber 
ouch die Bestimmung der Schadenssumme selbst von den Er-
fordernissen der Billigkeit, von den Umstünden des hales, sowie 
von der ihnen abgelauschten bestimmenden konstitutiven Tütig-
keit des Richters abhüngig, d. h. die I(uusalitüt des Nichtvermö-
gensschadens ist blos eine bedingte. 

3. Der Ersatz des Nichtvermögensschadens ist im unga-
rischen Privatrecht eine Ausgleichsfolge der gegen das Persön-
lichkeitsrecht gerichteten verbotenen Handlungen. 

Dementsprechend kennt das ungarische Recht die Straf-
funktion dieser Erstattungspflicht .nicht. Obzwar man auch sol-
chen gerichtlichen Entscheidungen begegnet, laut denen „die 
Genugtuung nicht so sehr durch die Höhe der Summe, sondern 
hauptschlich schon dadurch kenntlich wird, dass es festgestellt 

'wurde, dass die auf Verantwortlichkeit der Beklagten veröffent-
lichten Artikel die Grenze der rechtmissigen Kritik i.iberschrit- 

'-') GA V, 1923 § 35 „ . . . kann wegen des sich hieraus ergebenden 
Nichtvermögensschadens eine billige Entschüdigung in Geld (Busse) gefor- 
dert werden. 

''`) GA XIV, 1914 § 59, Absatz 2. Ga LIV, 1921 § 30. 
'') GA XIX, 1 915 § 17 „ . . . den Nichtvermögensschaden mitinbegrif- 

fen, dessen Geidsumme das Gericht nacii freien Ermessen bestimmt." Diese 
Bestimmung ist konstitutive 'Htigkeit des Gerichts, fdllt daher anders wie 
bei dem Vermögensschaden in. E., trotz abweichender 'hextier ► mg § 30 des 
GA LIV,' 1921, dennoch miter die Kathegorie der Rechtsirage, nicht aber 
unter PG § 271 A. A., hinsichtlich der Anv.•cndbarkeit des letzteren § Mesz-
lény: Gesetz fiber den unlauteren Wetthewer.b (Budapest, 1923, ung.) S, 36. 
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ten hatten",') betonen die gerichtlich entschiedenen Fülle be-
standig, dass es sich hierbei urn einen Ersatz des Nichtvermö-  
gensschadens handelt. 56 ) Dernzufolge wird selbst in besonders  
krassen Fül-len darauf geachtet, .ób die durch die Verletzung  
des Persönlichkéitsrechtes verschlechterte Lage des Verletzten  

infolge der  gewührten Busse -  vermögensrechtlich wenigstens  
soweit gebéssert erscheint, dass die Benachteiligung dadurch  

einigermassen wett gemacht wird.') 
Nun ist°aber die Gewührung der Busse doch Nachteilsfolge  

der verbotenen Ilandlung und daher eine dem Verletzten mehr 
oder _  minder günstige Berechnung der Schadenssumme-dennoch 

- n:icht gut zu umgehen." g) Und zwar umsoweniger, da ja .selbst 
das Strafrecht einige seltene Fü11e kennt, bei denen die Ersatz- 
summe allerdings des Vermögensschadens ' in . einern Mehrfachen 
.des tatsüchlich eingetretenen Schadens bestimmt isC) 

Immerhin sind dies Ausnahmen. Als allgemeine Regel 
muss behauptet werden, dass die noch so günstig bestimmte 
Ersatzsummé des Nichtvermögensschadens innerhalb des P.ri-
vatrechtes zwar unzweifelhaft  eine Nachteilsfolge der verbote- 
nen Handlung sei, doch blos eine Ausgleichsfolge , und keine. 

`'") K 1918 P II 1747 Mji Dt Xii 262 F 193.  
'`' 	 . das •Appel-  ~ ) Mji Dt X 258 F 154 begründet fclgendermassen: „ . .  

lationsgericht liess sich nicht darauf ein -welche Art der Beendigung der  
Benachteiiigung den Eigentiimlichkeiten des Falles entspreche .und ob den •  
Beklagten tinter den cbwaltenden Umst á nden Fahrlűssigkeit und hieraus sicli  
ergebend eine Verpflichti.:ng '/.u711 Ei-satze des Schadens belaste oder nicht . . ."  
GA LIV, 1921 § 18 bringt diesen Gedanken durch Hervorhebung des enf-  
spreclenden Ersatzes des Nichtvermögensschadens in Geld zum -Ausdruck,-  
GA LIV, 1921 § 30 spricht von der T a t s a c la e und der Höhe des Nicht-"  
vermögensschadens, versteht hierunter demnach keineswegs eine Straffolge.  

9 Das App.ellationsgericht begründet die Höhe •der zugeurteilten  
Summe in dem Fáll 191 Mji Dt VI. S. 331 folgendermassen: Hinsichtlich  
des Ausmasses des Schadensersatzes wurde in Betracht gezogen, dass  
Kl5gerin der Klasse der Kleingrundbesitzer angehört; bei Personen dieser  
Gesellschaftsstellung reprüsentieren schon 1200 Kronen ein bedeiitenderes  

Vermögen, diese Summe wurde als eine solche befunden, in- deren Besitz  
sich die Heiratsaussichten der Kl-?gerin in dernselben Verháltnis verbesser-  

ten, in welchem diese Aussichten die Beklagten vérringert hatten." (Es •  
handelte sich urn Notzucht. Der Fall wurde 1912 entschieden.)  

55) 	mein Ungarisches Privatrecht Bd. II, S. 230.  
'") Vgl. GA XXXI, 1879 § 90 (Walddiebstahl Ersatz 5/+-zweifaGher  

Wert der entwendeten Gegenstánde) usw,  
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Straifólge. Denn das ungarische Recht kennt von einigen beson-
ders geregelten A .usnahmen abgesehen, die in das Gehege des 
öffentlichen Rechts gehören, die Zuurteilung der vindictiv 
damages, bezwecklich die Dreiteilung der Schadenssummen in 
real damages, nominal damages and estimate damages") von 
dem englisch-amerikanischen Recht scharf abweichend ganz 
and gar nicht. 

4. Die Folge dieser Ausgleichs-Eigenschaft des Nichtver-
mögensschadens besteht darin, dass die ungarisché Praxis viel-
leicht in etwas weiterem Umfange als das DBGB § 847 - in jedem 
einzelnen Falle genau untersucht, ob die geschlechtliche Ehre 
der Verführten,''') ihre Heiratsaussichten,') der geschüftliche 
Leumund des öffentlich durch Pressartikel an den Pranger 
gestellten Kaufmannes, 63) das Recht des Malers auf unverün-
derte Schaustellung des von ihm verfertigten Portrüts,s 4) das 
Recht des Autors auf Veröffentlichung and ungestörte Nutzbar-
machung seines Geisteswerkes,f ') oder eine sonstige schutz-
würdige and schutzbedürftige Ausstrahlung des Persönlichkeits-
rechts") in dem Masse gestört wurde, class eine anniihernde 
Herstellung der friiheren Rechtslage durch eine billige Entschd-
digung am Platze and auch zureichend erscheint. 

Vgl. Indermaur: Common Law (8-th edition) S. 445, Absa•tz 2 and 
S. 452, Absatz 1 and 2. 	 . 

61) Ihre weibliche Ehre, moralische Integritdt and mittelbar ihre ver-
nmögcnsrechtlichen Interessen", M.ji Dt VI S. 331 F 191 K 1912 P III 752. usw. 

61) In dem angeführten Falle hebt dies das Appellationsgericht hervor. 
. "") Mji Dt IX 209 F 204 wurde von der Kurie mit Berufung darauf 

abgewiesen, dass sich der Tatbestand vor Inkrafttretung des GA XIV, 1914 
ereignete, die Untergerichte untersuchten die im Text angefiihrte Frage and 
entschieden sie bejahend. 

Mji Dt X 258  F 154. 
as - In meiner Praxis kornmen oft Fiille vor, in de•en die im Autor- 

gesetz vorgesehene Expertenkommission sich dariiber zu dussern hat, ob der 
Gegenstand des Usurptionsprozesses, etwa ein einem Volkslied entnomme-
nes •Couplet, die Bearbeitung eines Volksliedes usw. ein geistiges Produkt 
sei, das - Autorschutz begründe, dies ist nichts anderes, als die Untersuchung 
der Intensitdt and der Schutzwiirdigkeit des verletzten Interesses. 

• - ''6) Etwa das Interesse einer aristokratischen Familie, dass ein durch 
behördliche Genehmigung verliehener un ;arischer Name anders geschrieben 
werde, als der aristokratische Name. (Es lag ein allgernein bekannter Fall 
vor, in dem der diesbezüglichen Klage stattgegeberi werde. Er ist aber in 
den Entscheidungssammlungen nicht auffindbar.) 
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Rechtsprechung and Gesetz wollen hier gleichmassig alle, 
sowohl die subjektiven, als auch . die objektíven Umstande des 
Falles in Beachtung ziehen. Die gesellschaftliche Stellung, G') 
die Vermögensverhaltnisse des Titers and des Verletzten")-
kommen ebenso zur Geltung, wie etwa der Ort,fi') die Zeit'") 
oder die Art der Verübung. 1) . 

Die Gefühle and Ansichten einzelner Gesellschaftskreise 
oder Klassen können, demnach sowohl bei der Bestimmung. 
dessen, ob eine gewisse Benachteiligung des Persönlichkeits-
rechts überhaupt geeignet , sei zur Ersatzpflicht -zu führen, als 
auch bei. dem Bemessen der Schadenssurnme eine wichtige Rolle 
spielen. Sie müssen es aber von dem zentralen Standpunkte des 
objektíven Rechts aus tun and dürfen nur in der Weise in Be-
tracht gezogen werden, wie etwa die Anschauungen einzelnér 
Gesellschaftskreise • über Sittlichkeit bei der Beurteilung der 
unsittlichen Rechtsgeschifte. 

5. Fraglich, obzwar weden der hiermit- verbundenen Folgen 
keineswegs unwichtig, bleibt • es vorliufig, ob. die • Ausgleichs-
folge des • Ersatzes ,des Nichtvermögensschadens als eiri von 
dem auf Ersatz des Vermögensschadens gerichteten verschie-
dener Anspruch anerkannt ist, oder aber. blos als. eine Abart, 
wenn man will, als die höchste Stufe des letzteren. 

Die innere Natur des Nichtvermögensschadens deutet auf 
Selbstandigkeit, die in der Praxis, scharf hervorgehobene Aus-
gleichsfunktion, sowie Rückführbarkeit auf Vermögensschaden, 
die in den ersten Fntscheidungen besonders betont wurde, end-
lich der Umstand, dass die gesetzlichen Regelungen den Ver-
mögensschaden entweder . mit dem • Nichtvermögensschaden 

"') Vgl. Anmerkung 57. 	 _ 	• 
G 8 ) GA XIV, § 39. und GA LiV,-:1921 § 30 heben diese besonders hervor. 
") Mji Dt VI. 331 F 191. erwdgt anch die Auffassung der Bevölkerung 

des Tatortes. fiber die verbotene hiandlung. . 	 . 
Verleumdungsdelikte ;  Ehrenbeleidigungen • und . Leurnundschdd.igLm- 

gen werden in einer durch Massenpsychose der I2evolutionen beunruhigten 
Zeit anders beurteilt, als in normalen Zeitiduften.• Dies muss sich auch in der 
Zuurteilung und der Summe des Ersatzes des Nichtvermögensschadens 
wiederspiegeln. 	 . 	 : • 

Fin  Pamphlet wirkt a.nders als ein verldumderi.sches Plakat, Ver- 
öffentlichungen 	"i'agesbldttern anders, als Wandinschriften aui dem Wohn- 
hatise des Verletzten, usw. 	 . 
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zusammen berechnen lassen, 72) oder gewöhnlich wenigstens 
beide in einem Atem erwühnen,' ') darauf, das man es hier den- 
noch nur mit einer Abart der Vermögensschadensforderungen 
zu tun hat. 

Praktisch wird der Unterschied bei der Frage der Über- 
tragbarkeit, Vererblichkeit, Klagbarke.it und Pfündbarkeit des 
Anspruches, sofern er von dem ursprünglich Berechtigten noch 
nicht anhüngig gemacht wurde. Bekennt man sich ndmlich zu 
der Ansicht, dass .der Ersatz des Nichtvermögensschadens im 
ungarischen Recht ühnlich wie im deutschen . -- als actio 
vindictam spiransi 4) betrachtet werden muss, so folgt hieraus, 
dass er vor Geltendmachen des ursprünglich Berechtigten trotz 
Fehlens einer dem Absatz 1, Satz 2, § 847 DBGB ühnlichen 
Vorschrift in dem hier angegebenen Sinne nicht . verkehrsfdhig 
ist. Andernfalls besteht hinsichtlich der Klagbarkeit und Ver- 
kehrsfühigkeit zwischen den Anspriichen auf Ersatz des Ver- 
mögensschadens und des Nichtvermögensschadens kein Unter- 
schied. 

Die Frage wird dadurch noch erschwert, dass die ange- 
führten gesetzlichen Vorschriften zugleich und zwar gleich- 
rnü.ssig für beide Ansprüche Regeln fiber die Verjahrung ent- 

. halten, dass GA LIV, 1921 sogar auch über die Verkehrsfühig- 
keit") und Pfündbárkeit'") mancher in ihm enthaltenen An- 
sprüche handelt-, ohne dass der Anspruch auf Ersatz des Nicht- 
vermögensschadens besonder hervorgehoben sein würde. Kurz, 
die gesetzlichen Regelungen bieten keinerlei Handhabe dazu 
diesbezüglich zwischen dem Ersatz des Vermögensschadens 
und -  des Nichtvermögensschadens einen Unterschied zu machen. 

Die Stellungnahme der Praxis bleibt vorerst abzuwarten. 
Wahrscheinlich dürfte sie unter dem Einfluss der Motive,") 
sowie des EUG,' s ) endlich der inneren Natur des Anspruchs, 

i2)GA XIX, 1915§17. 
73) GA LIV, 1921 §§ 18, 30, GA XIV, 1914 § 39, GA V, 1923 § 35. 
") So Meszlény a. a. O. S. 35 D. Punkt 2. 
'°) § 3, über die Erblichkeit und Übertragbarkeit. 

§ 4, fiber die Pfdndbarkeit. • 
Motive des ungarischen Entwurfes eines BGB (ung.)_ Bd. III, S. 359. 

betrachten den Anspruch als rein persönlichen, 
7$) § 885,- 	 . 
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die Vei'kehrsfbhigkeit, sowie - die Pfdndbarkeit desselben vor 
Geltendmachen durch den ursprtinglich Berechtigten nicht 
anerkennen.' 9 ) 

Ls bleibe dahingestellt, ob in der Stellungnahme der Mo-
tive, sowie des EUG 5 885 kein tibermdssiger Einfluss des DBGB 
§ 487 Abs. 1, Satz 2 zur Geltung kam. Idervorgehoben. muss 
jedoch werden, dass selbst bei Anerkennung der persönlichen 
Natur des Anspruches, dessen Verkehrsfdhigkeit und Pfdnd- 
barkeit nicht nach den Grundsdtzen des römischen Rechts 
oder des DBGB,=sondern nach denen der bier in Frage stehen- 
den-  ungarischen Einzelgesetze entschieden werden muss. 

GA LIV, 1921, das neue Autorgesetz Ungarns ordnet nun 
im § 4 an: „das Autorrecht ist insolang-e es dem Autor, oder 
seinem Erben und Vermdchtnisnehmer zusteht, kein Gegenstand 
der Zwangsversteig-erung. Gegenstand der Zwangsversteige- 
rung kann blos der Vermögensvorteil sein, welcher dem Autor, 
seinem Erben oder Vermachtnisnehmer clemzutolge zukorimmt, 
dass er das Urheberrecht verwertet, oder geltend gemacht hat". 

Anerkannte Kommentatoren des Gesetzes verstehen diese 
Vorschrift auch auf , Ansprüche auf Schadensersatz wegen 
Usurpation des Urheberrechts, demnach •uch auf die Ersatz- 
ansprüche wegen Verursachung des Nichtvermögensschadens. 
Dies scheint auch richtig zu sein. Es liegt aber m. E. gar -kein_. 
Grund vor die Verkehrsfühigkeit und die Pfdndbarkeit des An- 
spruches auf Nichtvermögensschaden anders zu beurteilen, 
wenn er sich aus Usurpation des Urheberrechts ergibt, als wenn _ 
es sich urn andere gesetzlich oder in der Praxis anerkannten 
Tdtbestünde handek, die mit derselben Rechtsfolge versehen 
werden. 

Eadem ratione scheint es daher angemessen in al -len 
Fallen des Anspruches auf Ersatz des Nichtvermögensschaden, 
airs unerlaubten Nandlungen die unbedingte Verkehrsfiihi.gkeit, 
U'bertragbarkeit und Ptündbarkeit von dem Zei"tpunkte an .anzu- 
nehmen, in welchem der urspriinglich Berechtigte ihn verwertet, 
oder geltend gemacht hatte. 

79) Meszlény a. a. O. behandelt den Satz schon als eltendes Recht, 
dies ist wohl zutreffend. S. weiter, 



1ÖÓ 

Und die Verwertung und Geltendmachung ist nicht mehr 
in dem formalen Sinne des Ehegésetzes (GA XXXI, 1894) zu 
verstehen, in dessen § 3 noch angeordnet wurde, dass der Ersatz-
anspruch und der . Rückforderungsanspruch wegen Rücktritts 
vom Verlöbnis nur Bann ein Gegenstand der Zession, der 
Zwangsversteigerung und der Nachfolge von Todeswegen ist, 
wenn der Berechtigte die Kluge schon anhöngig gemacht butte. 
GA LIV, 1921 ist ein mit peinlicher Sorgfait redigiertes Gesetz. 
I-Iierzu komort, dass die besprochene Vorschrift des § 4 eine 
bewusste Abweichung und Erweiterung des § 4 des alton Autor-
gesetzes (GA XVI, 1884) bedeutet. 

Das letztere handelt ndmlich bios von der inverkehrs-
setzung und der öffentlichen Vorführung des. Werkes. Die ganz 
allgemein und  -material get asste abweichende Vorschrift des 
neuen Autorgesetzes bedeutet daher eine bewusste und gewollte 
Erweiterung der Verkehrsfühigkeit und Phindbarkeit der ihm 
entstammenden Ansprüche von dem Momente an, in welchem 
diese sei es, durch Kluge, durch schriftliche oder mündliche 
Mahnung dem. Schuldner gegenüber geltend gemacht, oder aber 
mit seiner Einbeziehung (lurch Zession, oder anderweitig ver-
wertet wurden. 

Die Einheziehung und die Verstdndigung des Schuldners 
wird zwar im GA LIV, 1921 § 4 nicht hervorgehoben, muss 
jedoch m. E. daraus gefolgert werden, dass es sich urn eine 
für den Schuidner wichtige zeitliche Zaesur handelt, einen 
Zeitpunkt von dem an der Anspruch dem Schuldner ge.gentiber 
auch von Dritten geltend gemacht we.rden kann, von .dem der 
Schuldner daher unbec'i1:gt und un.zweifelhaft durch den Be-
rechtigten Kenntnis erlangen muss. 

6. Der Anspruch auf Ersatz des Nichtvermögensschadens 
ist daher zwar verkehrsfdhig und pfdndbar, doch nur in be-
schrdnktem Masse und von dem Zeitpunkte an, in weichem er 
von dem ursprünglich Berechtigten. dem Schuldner gegerii.iber 
verwertet, oder sonstwie geltend gemacht wurde. Hierdurch löst 
sich dieser Anspruch von dere gewöhnlich verkehrsfdhigens") 
Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens los und ndhert 

g") Nicht immer. Vgl. z. B. das .über die Verkehr'stdhigk.eit des Ersatz- 
anspruches wegen Rücktritts von dem Verlöbnis oben II. 5. Gesagte. 
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sich jenen Ánsprücllen, deren familienrechtlicher und personen-
rechtlicher Inhat "ihnen den Stempel gewisser verkehrsfeindli- 
cher Eigentümlichkeiten aufdrückt. 

Dernentsprechend versagt die richterliche Praxis folge-
richtig der Ersatzsumme des Nichtvermögensschadens. auch die 
Verzinslichkeit S1 ) und bei periodisch wiederkehrenden, oder eine 
lün.gerc Zeit hind.urch nicht eingeforderten Ersatzsummen dürfte 
sie auch dahin gelangen, den ohne gehörigen Grund nicht 
eingeforderten Ersatz. aus ühnlichen Erwügungen, wie den An- 
spruch auf lüngere Zeit hindurch grundlos nicht eingeforderte 
Unterhaltssummen S2) selbst . vor dem Fintritt der Verjührung 
zu 'versagen. 

7. Die Verkehrsfeindli.chkeit unseres Anspruches kommt 
auch nocli in der bedeutend verkürzten Verjeihrungsze.i.t zum - 
Ausdruck. 

Whrend niimlich die allgemein •  übliche Verjührungszéit. 
in den nicht besonders geregelten Fzllen gewöhnlich zweiund-
dreissig Jahre betrd-gt, 83 ) finden wir bei den gesetzlich geregel-
ten Tatbestünden der bier besPr-ochenen Ersatzanspri.iche, alley"- • 
dings bei den Ansprüchen auf Ersatz .des Vermögeinsschádens; 
ebenso wie bei denen auf Ersatz des Nichtvermögensschadens 
eine viel kürzere: bald sechs monatliche,") "bald dreijührige 8 ó) 
Verjührungszeit, deren Berechnung in einzelnen Fiillen der 
Berechnung8t') bei der Verjührung der.Kreditzinsen87 ) gleich i.st: 

81 ) K 1918 P iII 1747 (mji Dt XII 262 F 193) erkl d rt: „Nadi der als 
Entschddigung zugeurteilten Summe sind keine Zinsen zu entrichten". 

") Vgl. betreffs dieser mein Ungarisches Privatrecht Bd.-I, .196,.ferner 
K in den Fdllen Mji Dt XI, S 156 F 11.9, X 101, F 61, das. 103 F 62 usw. 
die Begründung' betont bestdn_dig die nichtverkehrsrechtliche und deshalb 
zur Kapitalsansammlung und finanziellen Schwdchung ungeeignete Natui 
der Forden"mg, die eine Vermutung des Verzichtes begriinde. 

8") Vgl. mein Ungarisches Privatrecht Bd. 1i, 157 ff. 	. 
3 ') GA V, 1923.§ 37 (Ansprüche aus Vcrletzung des Verbotes fiber 

unlauteren Wettbewerb). 
85 ) GA XIV, 1914§39,GALW, 1921§ 36. 

Sie beginnt mit dent Ende des Jahres, in welchem der betreffende 
Pressartikel oder die betreffende sonstige Pressveröffentlichung erschien 
GA XIV, 1914 § 40, letzter Absatz. 

8 ') Vgl. betreffs der Kreditzinsen GA XXV, 1883 § 19. 
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Aus der Einheitlichkeit des Anspruches auf Ersatz des  
Nichtvermögensschadens scheint nun in Anbetracht der hier  

besprochenen Verkehrsfeindlichkeit desselben zu folgen, dass  
die Verkihrungszeit auch in jenen Füllen, die gesetzlich beson-
ders nicht normiert und der richterlichen Praxis vorbehalten  
warden, ebenfalls blos drei Jahre betrúgt. 8  ) 

sg) Die Praxis tiusserte sich -- soweit mir bckannt — in dieser Frage  
bisher noch nicht.  


